
Gefasste Beschlüsse der 11. öffentlichen Sitzung des Stadtrates der Stadt Wolkenstein 
am 7. November 2016  
 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 55/2016 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein stimmt  der Satzung über die Betreuung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft  der Stadt Wolkenstein (Betreuungssatzung für 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Wolkenstein) in vorliegender Form  zu. 

 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     13      

stimmberechtigt:     13 

Ja-Stimmen:      13 

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0 

 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 56/2016 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein stimmt der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Stadt 

Wolkenstein (Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen) in vorliegender Form zu. 

 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     13      

stimmberechtigt:     13 

Ja-Stimmen:      11 

Nein-Stimmen:        2 

Stimmenthaltungen:       0 

 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 57/2016 

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein vergibt den Auftrag für die Arbeiten „Sanierung der 

Schlossmauern, Abschnitt 7“ in Wolkenstein zu einem Bruttopreis von 265.737,15 € an die Bau-

Sanierungstechnik GmbH, Büro Zwickau, Moritzstraße 3, 08056 Zwickau. 

 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     13      

stimmberechtigt:     13 

Ja-Stimmen:      13 

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0 

 
Tatsächlicher Beschluss Nr. 58/2016 
Die Stadtverwaltung Wolkenstein wird beauftragt, gemeinsam mit Großrückerswalde 

1. bis 01.02.2017 die Rechtsfrage zum ob der Rückzahlung zu klären 
2. falls ein Rückzahlungsanspruch besteht, bis 31.07.2017 einen Vorschlag zur Rückzahlung 

vorzulegen. 

 

Abstimmungsergebnis 

Mitglieder des Stadtrats gemäß § 29 (1) SächsGemO 

i. V. m. § 21 (3) KomWG einschließlich Bürgermeister: 17 

davon anwesend:     13      

stimmberechtigt:     13 

Ja-Stimmen:      13 

Nein-Stimmen:        0 

Stimmenthaltungen:       0 


